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Anfrage 

der Abgeordeten PETER, Dr. FRISCHENSCHLAGER 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Exkursionen als Schulveranstaltllilg 

Die Verordmmg des Bundesministers für Unten'icht und Kunst betreffend 

Schulveranstaltungen legt u.a. fest, daß die Schulbehörde die Zustimmung 

zu Exkl.D.~sionen zu versagen hat, wenn die durch d!.e Veranstal ttJllg er

wac;hsenden Kosten nicht dem Grundsatz der Sp~rsa:m .. 1<:eit wd Allgemessenheit 

entsprechen. 

Anläßlich eines Seminars für Schülervertreter ,·rurde kürzlich die Klage laut, 

daß in mehreren Fällen die Ablermwg . der Sü'1ulbehörde auch dann aufrecht 

erhal ten wurde) wenn sich die zuständige Lehr1.Taft bereit erklärte, auf 

finanziteIle Leistungen an die eigene Person zu verzichten. In den gegen

ständlichen Fällen wären übrigens alle Schüler bereit gewesen, die für 

sie anfailenden Kosten selbst zu zahlen. 

Da Exkursionen in der Regel eine echte Erw'ei terung und Bereichenmg der 

Unterric..~tsarbeit darstellen dürften und mit dem ~reiwilligen Verzicht 

eines BeFilllten auf Abgel tung seiner Leistung die Ziffer 4 des § 4 der o. a. 

Verordnung ihres SiJmgehaltcs - nämlich des Sparsamkeitsgrundsatzes .

entkleidet wird, richten die tmterzeichneten Abgeordneten an den Herrn 

Bundesrrinister für Unterricht und Kunst die 

Anfrage: 

1. Sind Ihnen oben beschriebene Fälle bekannt gev.ul'den? 

2. Wenn ja, welche kcnkreten Gründe veranlassen das Bundesministerium für 

Unterricht und Kunst, in oben geschilderten Fällen trotz des Verzichts 

der Lehrkraft auf Entgelt für eine Exkursion einer solchen Veranstaltung 

die Zustimmung zu versagen? 
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